
Turnerbund Weiden e. V.
Satzung

§ 1 Name, Zweck, Sitz und Ehrenamtspauschale

1. Der Verein führt den Namen Turnerbund Weiden e. V. und ist in das Vereinsregister des Amts ge-
richts Weiden i. d. OPf. eingetragen. Er hat seinen Sitz in Weiden i. d. OPf. Der Verein ist Mitglied
des Bayerischen Landessportver bandes e. V. .

2. Zweck und Aufgabe des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports hinsichtlich der vom Ver-
ein betriebenen und künftig zu betreibenden Sportarten, einschließlich der Förderung des Ju-
gend sports.

3. Er ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayerischen
Landessportver band e. V., betroffenen Sportfachverbänden sowie dem zuständigen Finanzamt
für Körperschaften an.

5. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un ver-
hält nis mä ßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

8. Vorstandsmitglieder können jedoch für die Vorstandstätigkeit eine von der Hauptversammlung
festzusetzende pau scha le Tätigkeitsvergütung im Rahmen der jeweils gültigen gesetzlichen
Bestimmungen er hal ten. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.

9. Der Vorstand ist zudem ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer an ge mes se-
nen Vergütung oder Aufwandsentschädigung an andere Personen zu beauftragen. Maßgebend
ist die Haushaltslage des Vereins.

§ 2 Mit glied schaft

1. Mitglied des Vereins kann jede(r) unbescholtene Antragsteller(in) werden, wenn
a) der Aufnahmeantrag schriftlich erfolgt und mit Unterschrift die Satzung anerkannt wird und
b) durch die Mitgliedschaft die Interessen des Vereins nicht geschädigt werden.

2. Mitglieder des Vereins sind
a) ordentliche Mitglieder über 18 Jahre mit Stimm- und Wahlrecht.
b) Jugendmitglieder unter 18 Jahren ohne Stimm- und Wahlrecht,
c) Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder mit Stimm- und Wahlrecht.
d) Jugendliche ab dem vollendeten 14. Lebensjahr haben jedoch bei Abteilungsversammlungen

und Sitzungen der Abteilungen ein Stimmrecht.
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 3. Über den Antrag auf Aufnahme als Mitglied entscheidet die für die Mitgliederverwaltung zu stän-
di ge Person, so weit der Vorstand nicht anderweitiges anordnet.

4. Für die Aufnahme als Mitglied kann eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben werden, deren Hö-
he vom Turnrat festgesetzt wird.

5. Von den Mitgliedern werden jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben, die für die einzelnen Mitglieder
ver schie den be messen sein können. Die Abteilungen können, mit beschlussmäßiger Ge neh mi-
gung durch den Turnrat, Abtei lungsbeiträge und Aufnahmegebühren erheben bzw. verändern.

§ 3 Ge schäfts jahr

Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Ehrenvorsitzende, Ehrenmitglieder und Ehrungen

1. Zu Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern kann der Turnrat Personen, die sich um den Verein
oder die Förderung des Turn- und Sportwesens im allgemeinen besonders verdient gemacht ha-
ben, mit Stimmenmehrheit des Turn rats ernennen, wenn über die Hälfte seiner Mitglieder an we-
send sind.  Sie sind von allen Beiträgen befreit.

2. Im Übrigen findet die Ehrenordnung des Vereins für Vereinsehrungen in der jeweils geltenden
Fas sung ergänzende Anwendung.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die stimm- und wahlberechtigten Mitglieder üben ihr Stimm- und Wahlrecht in der Haupt ver-
samm lung (Mitglie derversammlung des Vereins), sowie in der Abteilungsversammlung in den
Ab tei lun gen aus, denen sie jeweils angehören.

2. Für jede Abstimmung und für jede Wahl gilt einfache Stimmenmehrheit, soweit nicht in der Sat-
zung etwas anderes bestimmt ist:
a) die Abstimmung kann mittels Stimmzettel oder durch Handzeichen erfolgen,
b) die Wahl muss durch freien und geheimen Wahlgang mittels Stimmzettel erfolgen, kann je-

doch, sofern kein Gegenvorschlag vorhanden ist, durch Handzeichen geschehen,
c)  die Wahl der Beisitzer kann en bloc erfolgen, wenn kein stimmberechtigtes Mitglied wi der-

spricht.
d) für jede Wahl sind durch die Versammlung ein Wahlleiter und zwei Beisitzer zu bestimmen,

de nen die Vorbe reitung und Durchführung der Wahl obliegt und die das Wah ler geb ni spro to-
koll feststellen.

§ 6 Beitragsfälligkeit und Beitragshaftung

Der Turnerbundhauptvereinsbeitrag wird bis zum 15.02. eines Jahres als fällig eingezogen. Tritt je-
mand erst später dem Hauptverein bei, erfolgt der fällige Einzug bis zum 15. des Nachfolgemonats
nach dem Beitritt für die vollen Nachfolgemonate nach dem Beitritt. Entsprechendes gilt für Zu satz-
bei trä ge der Abteilungen und etwaige Arbeitsumlagen. Bei minderjährigen Mitgliedern übernimmt
der gesetzliche Vertreter gleichzeitig die gesamtschuldnerische Haftung für die Beiträge und etwaige
Ar beits um la gen.
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§ 7 Austritte und Ausschluss

1. Die Mitgliedschaft hört auf:
a) durch Tod,
b) durch freiwilligen Austritt,
c) durch Ausschluss,
d) durch Auflösung des Vereins.

2. Mit dem Austritt aus dem Verein oder dem Verlust der Mitgliedschaft hört sofort jedes Recht
dem Verein gegen über auf.

3. Der freiwillige Austritt kann, abgesehen von einem Ortswechsel (Wegzug von mehr als 30 km
vom Vereinssitz unter Aufgabe des bisherigen Wohnsitzes), nur zum Schluss eines Ka len der jah-
res erklärt werden und ist dem Vorstand 8 Tage vor Jahresablauf schriftlich anzuzeigen.

4. Der Austretende, wie auch ein gemäß § 8 der Satzung ausgeschlossenes Mitglied, hat die feh len-
den Beiträge noch voll zu bezahlen.

5. Eine Kündigung hat schriftlich durch Vorlage des Originalschreibens mit handschriftlicher Un ter-
zeich nung zu erfolgen. Kündigungen per Fax oder E-Mail werden nicht anerkannt.

§ 8 Ausschluss eines Mitgliedes

1. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand beschlossen werden:
a) wenn es seinen Beitrag trotz vorheriger Mahnung 6 Monate nicht entrichtet hat,
b) bei groben und wiederholten Vergehen gegen die Vereinszwecke und gegen die Ver eins sat-

zung ,
c) wenn es sich den Anordnungen des Turnrats oder des Vorstands wiederholt widersetzt,
d) wenn es im Verein für den Übertritt zu einem anderen Verband Stimmung macht,
e) wegen unehrenhaften Betragens, vereins- oder abteilungsschädigenden Verhaltens oder bei

Ver lust der bür gerlichen Ehrenrechte.

2. Ein Abteilungsleiter darf bei abteilungsschädigendem Verhalten einem Mitglied die Mit glied-
schaft in seiner Abtei lung schriftlich aufkündigen.

3. Für einen Beschluss des Vorstands gemäß Nr. 1 müssen mindestens 2/3 der Vorstandsmitglieder
ge stimmt haben. Gegen die Entscheidung des Vorstands ist die Berufung an den Turnrat zulässig.
Ge gen die Entscheidung des Ab teilungsleiters gemäß Nr. 2 ist die Berufung an den Vorstand zu-
läs sig.

4. Die Berufung ist innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntgabe des Ausschlusses im Fall der Nr. 1 beim
Vor sitzenden, im Fall der Nr. 2 beim Abteilungsleiter schriftlich einzureichen, mit schriftlicher Zu-
stim mung von jeweils mindestens 3 Vereinsmitgliedern. Im Fall der Nr. 1 entscheidet über die
Be ru fung abschließend der Turnrat, im Fall der Nr. 2 der Vorstand.

§ 9 Verwaltung

Die Angelegenheiten des Vereins werden verwaltet durch:
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1. den Vorstand gem. § 26 BGB,
2. den Turnrat,
3. die Hauptversammlung und die Abteilungsversammlungen.

Das Vereinsvermögen ist nicht Vermögen der einzelnen Mitglieder; für Vereinsschulden haben diese
nicht aufzukom men, wenn nicht ein besonderer Verpflichtungsgrund vorliegt.

§ 10 Der Vorstand

besteht aus:

1. dem 1. Vorsitzenden,

2. dem 2. Vorsitzenden,

3. dem 3. Vorsitzenden.

§ 11 Der Turnrat

1. Der Turnrat besteht aus:
a) dem 1. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem 3. Vorsitzenden,
d) dem Schatzmeister,
e) dem Schriftführer,
f) dem Pressewart,
g) dem Wanderwart,
h) dem Oberturnwart als Leiter der Abteilung Turnen,
i) den Abteilungsleitern oder jeweils einem  von der Abteilung delegierten Vertreter,
j) dem Vorsitzenden der Vereinsjugendleitung,
k) den Beisitzern,
l) den Ehrenvorsitzenden.

2. Die Anzahl der Beisitzer bestimmt die Hauptversammlung.

§ 12 Dauer der Mitgliedschaft im Turnrat und Abteilung

1. Die Mitglieder des Turnrats werden auf 2 Jahre gewählt.

2. Die Mitglieder der Vorstandschaft der Abteilungen werden auf 2 Jahre in der Ab tei lungs ver-
samm lung gewählt.

3. Die ausscheidenden Mitglieder sind wieder wählbar.

§13 Geschäftsverteilung

1. Geschäfte des Vorstands
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Der Vorstand ist das leitende Organ für die laufenden Geschäfte des Vereins.
Er ist berechtigt, bei Verstößen gegen die Vereinssatzung und Anordnungen des Vorstands oder
Turn rats, Sühnemaß nahmen gegen Vereinsmitglieder nach billigem Ermessen, unter Be rück sich ti-
gung des Gewichts des Verstoßes, zu ver hängen. Zudem obliegt dem Vorstand die Entscheidung über
Stun dung und Erlass von Vereinsbeiträgen. Die Abgren zung der laufenden Geschäfte bestimmt im
Zwei fel der Turnrat.
Der 1. Vorsitzende vollzieht die Beschlüsse des Turnrats und der Jahreshauptversammlung.
Jeder der 3 Vorsitzenden hat Alleinvertretungsbefugnis. Die 3 Vorsitzenden vertreten sich
gegenseitig.
Der Vorstand ist dem Turnrat verantwortlich. Er hat insbesondere Verfügungen, die den Betrag von
10.000,00 € im Einzelfall übersteigen, dem Turnrat in der nächstfolgenden Sitzung zur Entlastung
vor zu le gen.

2. Dem Turnrat obliegt
a) den Haushaltsplan für jedes Rechnungsjahr festzustellen,
b) etwaige Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern zu schlichten,
c) die Einhaltung der Satzung durch alle Mitglieder zu überwachen,
d) die Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern gemäß § 4 der Satzung,
e) auf Vorschlag des Vorstands die Beschlussfassung über Richtlinien, sonstige Be stim mun-

gen oder Maßnahmen jeglicher Art, soweit nicht ausdrücklich die Zuständigkeit der
Haupt ver samm lung nach § 22 der Satzung begründet ist.

f) die Schaffung oder Aufhebung von Abteilungen des Vereins sowie deren Ge schäfts ord-
nun gen,

g) den Zeitpunkt seines Zusammentretens festzulegen.
h) die Genehmigung der festzusetzenden Abteilungsbeiträgen und etwaigen Ar beits um la-

gen dem Grunde und der Höhe nach.

3. Der Turnrat entscheidet durch Stimmenmehrheit und ist beschlussfähig, wenn über die Hälfte
sei ner Mitglieder anwesend sind.  Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  Über die-
sen kann jedoch auf Antrag in der nächsten Turnrats sitzung nochmals abgestimmt werden.  Die
Be schluss fä hig keit gilt als gegeben, soweit nicht ein anwesendes Turnratsmitglied im Einzelfall
die Beschlussunfähigkeit nach Satz 1 vor der Beschlussfassung ausdrücklich rügt.

4. Der gesamte Turnrat ist der Hauptversammlung verantwortlich.

5. Die Bekanntmachungen des Turnrats erfolgen auf der Homepage des Turnerbundes oder in der
Zeit ung ,,Der neue Tag". Nicht veröffentlicht werden insoweit die Turn rat spro to kol le, mit Aus-
nah me der jeweiligen Abteilungsberichte.

§ 14 Schriftführer

Dem Schriftführer obliegt die Abfassung der Niederschrift über die Sitzungen des Turnrats und der
Hauptversamm lungen. Sie sind vom Schriftführer und vom 1. Vorsitzenden, ersatzweise von deren
Ver tre tern, zu unterzeichnen. Die Niederschriften sind in der nächsten entsprechenden Ver samm-
lung zur Genehmigung vorzulegen.  Entsprechendes gilt sinngemäß für die Schriftführer  der Ab tei-
lun gen bei Abteilungsversammlungen. Deren Niederschriften sind ab schriftlich innerhalb von zwei
Wo chen seit der jeweiligen Versammlung dem Vorstand beizureichen.
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§ 15 Schatzmeister

Dem Schatzmeister obliegt die Verwaltung des gesamten Rechnungswesens des Vereins.
Er hat für die Einziehung der Mitgliedsbeiträge zu sorgen, die Kasse zu verwalten, die Zahlungen auf
An wei sung des 1. Vorsitzenden zu leisten und dem Verein über die Kassenverwaltung Rechnung zu
le gen.
Alljährlich hat eine Prüfung der Kasse stattzufinden.
Näheres hierüber bestimmt, soweit erforderlich, der Turnrat. Außerordentliche Kassenprüfungen
kann der 1. Vorsit zende des Vereins jederzeit vornehmen.
Entsprechendes gilt sinngemäß für die Schatzmeister der Abteilungen und die Abteilungsleiter.

§ 16 Abteilungsleiter

Der Abteilungsleiter und die zugehörigen Vorstandsmitglieder der Abteilungen haben die Aufgabe,
den Sportbetrieb zu leiten und zu fördern und das ihnen anvertraute Vereinsvermögen sorgsam zu
ver wal ten.

§ 17 Pressewart

Der Pressewart versieht sein Amt nach den Richtlinien des BLSV.

§ 18 Vorzeitiges Ausscheiden eines Turnratsmitglieds

1. Scheidet ein Turnratsmitglied vorzeitig aus, so hat es die in seinem Besitz befindlichen Ver eins ge-
gen stän de sofort dem 1. Vorsitzenden auszuhändigen.

2. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Turn rats mit glieds, ab ge se hen von den Vor sit zen den, steht
dem Turnrat das Recht zu, sich bis zur näch sten Haupt versammlung zu ergänzen.

3.    Sollte infolge des beabsichtigten Rücktritts eines Vorsitzenden von allen einzelvertretungs-
       berechtigten Vor sit zen den keiner mehr vorhanden sein, kann dieser Vorsitzende erst den
       Rücktritt erklären, bis im Wege einer Nachwahl zumindest ein allein vertretungsberechtigter
       Vorsitzender neu gewählt wurde.

§ 19 Sonderbestimmungen

1.    Den Abteilungen wird jeweils eine eigene Kassenführung unter der Voraussetzung zugestanden,
dass alljährlich dem Turnrat ein Haushaltsplan mit allen Einnahmen und Ausgaben für das fol-
gen de Haushaltsjahr zur Genehmigung vor gelegt wird.

2.    Dies gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass der Hauptverein jederzeit auf Beschluss des Turn ra-
tes berechtigt ist, die Kassenführung einer Abteilung sofort oder zu einem bestimmten Zeit-
punkt an sich zu ziehen. Ebenso ist der Turnrat berechtigt, die Kassenführung in ent spre chen der
Weise auf die Abteilung wieder zurückzuführen.

3.     Ebenso ist die Buchführung für das abgelaufene Kalenderjahr bis zum 15.03. ei nes Jahres dem
       Schatzmeister des Hauptvereins vorzulegen. Spätestens zur letzten Turnratssitzung vor der
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 Jahreshauptversammlung haben die Abteilungen ihren Jahresabschluss dem Schatz mei ster des
 Hauptvereins vorzulegen.

4.  Die Tennisabteilung nennt sich TC Grün-Rot im Turnerbund Weiden.

§ 20 Hauptversammlung

1. Alljährlich im ersten Halbjahr des Kalenderjahres findet eine Hauptversammlung statt.

2. Dem 1. Vorsitzenden steht es frei, außerordentliche Hauptversammlungen einzuberufen.  Er· ist
da zu verpflichtet, wenn der Turnrat solches beschließt, oder wenn wenigstens 1/4 der stimm be-
rech tig ten Mitglieder unter Angabe von Zweck und Verhandlungsgegenständen eine solche
schrift lich beantragen.  Die Einberufung hat innerhalb von 3 Wochen nach Eingang des Antrags
zu erfolgen.

§ 21 Beschlussfähigkeit

1. Die Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn
sie auf der TB-Homepage und in der  Tageszeitung ,,Der neue Tag"  mit Angabe der Ta ges ord-
nung bekannt gegeben wird.

2. Die Bekanntgabe des Zeitpunkts muss mindestens 14 Tage vor der Abhaltung der Haupt ver-
samm lung geschehen.

3. Anträge für die Hauptversammlung sind mindestens 10 Tage vor der Abhaltung schriftlich beim
Vor sit zen den ein zureichen.

4. Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, insbesondere Dringlichkeitsanträge, können
nach Einberufung der Versammlung nur dann zur Beratung und Beschlussfassung gelangen, so-
weit mehr als 3/4 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bei Beginn der Haupt ver-
samm lung zustimmen. Auch diese Anträge sind schriftlich einzureichen.  Beschlüsse über Sat-
zungs än de run gen, Vorstandswahlen und Vereinsauflösung können auf diesem Wege nicht ge-
fasst werden.

§ 22 Be schluss fas sun gen

1. Sämtliche Beschlüsse werden, mit Ausnahme der auf Abänderung der Satzung, Änderung des
Ver eins zwecks und Auflösung des Vereins gerichteten, durch einfache Mehrheit der anwesenden
stimm fä hi gen Mitglieder gefasst.

2. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

3. Die Abänderung der Satzung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen Mitglieder,
die Auflösung des Vereins nur durch eine Mehrheit von ¾ der sämtlichen Mitglieder be schlos sen
werden.
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4. Erhält keiner der Kandidaten die unbedingte Stimmenmehrheit, so findet un ter den beiden
Mitgliedern, wel che die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

5. Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechts ge-
schäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem
Ver ein betrifft.

§ 23 Zu stän dig keit der Hauptversammlung

Der Hauptversammlung steht zu:
a) Genehmigung der Jahresberichte,
b) Genehmigung des Kassenberichts,
c) Entlastung des Vorstands, des Kassiers und des Turnrats,
d) Wahl des Turnrats, ohne die nach § 12 Nr. 2 gewählten Abteilungsleiter, und mindestens 2

Rech nungs prü fer,
e) Genehmigung des Haushaltsplanes,
f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge des Vereins,
g) Änderung der Satzung
h) Beschlussfassung über unmittelbare Anträge des Vorstands, des Turnrats, oder einzelner

Mit glie der,
i) Beschlussfassung über Auflösung des Vereins
j) Beschlussfassung über Grundstücksgeschäfte, die den Wert von 100.000,00 € übersteigen.

§ 24 Abteilungsversammlungen

1. Zur Erledigung der laufenden Vereinsangelegenheiten der Abteilung, wie die Vorbereitung von
Ver an stal tun gen, Teilnahme an Wettkämpfen u. a., die weder dem Vorstand, noch dem Turnrat,
noch der Hauptversammlung vor behalten sind, werden vom zuständigen Abteilungsleiter, soweit
er for der lich, Abteilungsversammlungen einberu fen und in üblicher Weise, einschließlich der Ta-
ges ord nung bekannt gemacht. Dabei hat mindestens einmal im Kalenderjahr eine Ab tei lungs ver-
samm lung stattzufinden.

2. Die Abteilungsversammlungen wählen alle 2 Jahre neben dem Abteilungsleiter die Vor stand-
schaft der Abteilung.

§  25 Datenschutzklausel

(1)   Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins und der Verpflichtungen, die sich aus
der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in
des sen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der recht-
li chen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bun-
des da ten schutz ge set zes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Ver eins-
mit glie dern, von Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern, digital gespeichert:

  - Name,
  - Adresse,
  - Nationalität,
  - Geburtsort,



- 9 -

  - Geburtsdatum,
  - Geschlecht,
  - Telefonnummer,
  - E-Mailadresse
  - Bankverbindung
  - Mitgliedschaft in anderen Vereinen,
  - Zeiten der Vereinszugehörigkeit.

2)  Den Organen, des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,
per so nen be zo ge ne Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung ge hö-
ren den Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu
nut zen. Die Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.

3.)  Als Mitglied des BLSV ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Da-
ten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden:

  - Name,
  - Vorname,
  - Geburtsdatum,
  - Geschlecht,
  - Sportartenzugehörigkeit.

Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken der BLSV.

 Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten
Sport fach ver bän den ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke
bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten betroffener Ver eins-
mit glie der, wie vorstehend bezeichnet, ebenfalls zur Verfügung gestellt.

4.)  Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgiederrechte kann bei Verlangen der Vorstand gegen
die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden,
Mit glie dern, Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern, bei Darlegung eines be-
rech tig ten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.

5)  Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen
ver öf fent licht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Home-
page und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie
elek tro ni sche Medien.

6.)  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die
Mit glie der der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen,
Ver än dern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen,
Ver knüp fen, Einschränken, Löschen, Vernichten) ihrer personenbezogenen Daten in dem vor ge-
nann ten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen
Auf ga ben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein - abgesehen von einer
aus drück li chen Einwilligung - nur erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der
Er fül lung eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen
der betroffenen Personen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statt-
haft.
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7.)  Jedes Mitglied, Funktionsträger, Übungsleiter und Wettkampfrichter hat im Rahmen der recht li-
chen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu
sei ner Person gespeicherte Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf
Be rich ti gung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit seiner
Da ten.

8.)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre
Kennt nis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die seiner gesetzlichen oder satzungsgemäßen Auf-
be wah rungs pflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf
der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 gelöscht.

9.)  Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und or ga ni sa to-
ri sche Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.

10.) Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand ein Datenschutz- be auf-
trag ter bestellt.

§ 26 Auflösung des Vereins

Das nach Auflösung des Vereins und nach Beendigung der Liquidation vorhandene Ver eins ver-
mö gen fällt an eine juristische Person des öffentlichen Rechts, oder eine steuerbegünstigte Kör-
per schaft, zwecks Verwendung für die Förderung des Sports im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 21 AO
ent spre chend dem Beschluss der Hauptversammlung.

§ 27 Sonstige Bestimmungen

1. Der Verein erkennt die Jugendordnungen des BLSV und der entsprechenden Fachverbände an.
Das Nähere ist in der Vereinsjugendordnung geregelt.

2. Der Verein haftet nicht für die zu irgendwelchen Übungsstunden und Vereinsveranstaltungen
mit ge brach ten Klei dungsstücke, Wertgegenstände und Bargeldbeträge.

3. Unstimmigkeiten zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern, mit Ausnahme rückständiger Bei-
trags zah lun gen, werden unter Ausschluss des ordentlichen Gerichts, und zwar auch, soweit es
sich um die Gültigkeit des Schieds vertrages überhaupt handelt, nur durch ein Schiedsgericht ent-
schie den, soweit in dieser Satzung keine anderwei tige Regelung getroffen wurde. Jeder Teil er-
nennt einen Schiedsrichter, die ihrerseits den Vorsitzenden wählen. Können sie sich nicht ei ni-
gen, wird der Vorsitzende vom örtlichen Kreisvorsitzenden des BLSV ernannt. Die Schiedsrichter
dür fen sich nicht der Stimme enthalten. Im Übrigen finden die Bestimmungen der §§ 1025 ff ZPO
sinn ge mäß er gänzende Anwendung.

 (Die vorliegende Satzung wurde in der Jahreshauptversammlung vom 12.06.2018 genehmigt.)


	

